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(54) GEBÄUDEVERSCHLUSSELEMENT SOWIE VERFAHREN ZUM BETREIBEN EINES 
GEBÄUDEVERSCHLUSSELEMENTS

(57) Die Erfindung betrifft ein Gebäudeverschlusse-
lement (1) mit einem ersten Rahmenelement (2), einem
bezüglich des ersten Rahmenelements (2) verlagerba-
ren zweiten Rahmenelement (3) sowie einer Beschlag-
anordnung (4), wobei die Beschlaganordnung (4) über
einen an einem der Rahmenelemente (2, 3) zwischen
einer Verriegelungsstellung und einer Freigabestellung
verlagerbar angeordneten Schließzapfen (5) und ein an
einem anderen der Rahmenelemente (2, 3) angeordne-
tes Schließstück (6) verfügt und das Gebäudeverschlus-
selement (1) durch Zusammenwirken des Schließzap-
fens (5) mit dem Schließstück (6) verriegelbar ist, wobei
der Schließzapfen (5) bei geschlossenem Gebäudever-
schlusselement (1) in seiner Verriegelungsstellung zum
Verriegeln des Gebäudeverschlusselements (1) in das
Schließstück (6) eingreift und in seiner Freigabestellung
zum Entriegeln des Gebäudeverschlusselements (1) ab-
seits des Schließstücks (6) angeordnet ist. Dabei ist vor-
gesehen, dass eine Sensoranordnung (15) in Verlage-
rungsrichtung des Schließzapfens (5) neben dem
Schließstück (6) angeordnet und dazu vorgesehen und
ausgestaltet ist, eine Stellung des Schließzapfens (5)
mittels eines Magnetfeldsensors (23) der Sensoranord-
nung (15) zu ermitteln. Die Erfindung betrifft weiterhin
ein Verfahren zum Betreiben eines Gebäudeverschlus-
selements (1).
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Gebäudeverschluss-
element mit einem ersten Rahmenelement, einem be-
züglich des ersten Rahmenelements verlagerbaren
zweiten Rahmenelement sowie einer Beschlaganord-
nung, wobei die Beschlaganordnung über einen an ei-
nem der Rahmenelemente zwischen einer Verriege-
lungsstellung und einer Freigabestellung verlagerbar an-
geordneten Schließzapfen und ein an einem anderen der
Rahmenelemente angeordnetes Schließstück verfügt
und das Gebäudeverschlusselement durch Zusammen-
wirken des Schließzapfens mit dem Schließstück verrie-
gelbar ist, wobei der Schließzapfen bei geschlossenem
Gebäudeverschlusselement in seiner Verriegelungsstel-
lung zum Verriegeln des Gebäudeverschlusselements
in das Schließstück eingreift und in seiner Freigabestel-
lung zum Entriegeln des Gebäudeverschlusselements
abseits des Schließstücks angeordnet ist. Die Erfindung
betrifft weiterhin ein Verfahren zum Betreiben eines Ge-
bäudeverschlus selements.
[0002] Aus dem Stand der Technik ist beispielsweise
die Druckschrift DE 10 2005 058 405 A1 bekannt. Diese
beschreibt eine Vorrichtung zur Positionsüberwachung
des Riegelbolzens eines Fensters oder einer Tür, bei
welcher der Riegelbolzen einen Auslösemagneten trägt,
welcher mit einem ortsfesten Magnetsensor zusammen-
wirkt. Um Montagetoleranzen hinsichtlich des Abstands
zwischen Auslösemagnet und Sensor in der Schließstel-
lung des Fensters beziehungsweise der Tür auszuglei-
chen, lässt sich auf den Riegelbolzen ein Zusatzmagnet
aufstecken, welcher das vom Auslösemagnet erzeugte
Magnetfeld verstärkt.
[0003] Weiterhin offenbart die Druckschrift DE 10 2005
018 826 B3 eine Vorrichtung zur Erfassung der Position
eines Schließelements, welches zum Öffnen und Schlie-
ßen einer Öffnung um zwei zueinander senkrechte Ach-
sen verschwenkbar und/oder kippbar ist, mit einem Rie-
gel, welcher in wenigstens drei Positionen innerhalb ei-
nes ortsfesten Beschlags verstellbar ist, wobei die jewei-
lige Position des Riegels innerhalb des Beschlags mit
einer Magnetfeldsensoreinrichtung, welche Magnetfeld-
stärken eines Permanentmagnetfelds misst, erfassbar
ist.
[0004] Es ist Aufgabe der Erfindung, ein Gebäudever-
schlusselement vorzuschlagen, welches gegenüber be-
kannten Gebäudeverschlusselementen Vorteile auf-
weist, insbesondere sich durch eine hohe Einbruchs-
sicherheit auszeichnet und gleichzeitig eine zuverlässige
Überwachung ermöglicht.
[0005] Dies wird erfindungsgemäß mit einem Gebäu-
deverschlusselement mit den Merkmalen des Anspruchs
1 erreicht. Dabei ist vorgesehen, dass eine Sensoran-
ordnung in Verlagerungsrichtung des Schließzapfens
neben dem Schließstück angeordnet und dazu vorgese-
hen und ausgestaltet ist, eine Stellung des Schließzap-
fens mittels eines Magnetfeldsensors der Sensoranord-
nung zu ermitteln.

[0006] Vorteilhafte Ausgestaltungen mit zweckmäßi-
gen Weiterbildungen der Erfindung sind in den abhängi-
gen Ansprüchen angegeben.
[0007] Das Gebäudeverschlusselement kann Be-
standteil eines Gebäudes sein, jedoch selbstverständlich
bis zu seiner Montage an dem Gebäude auch separat
von diesem vorliegen. Das Gebäude weist eine Gebäu-
dehülle auf, zur Anordnung an beziehungsweise in wel-
cher das Gebäudeverschlusselement vorgesehen und
ausgestaltet ist. Die Gebäudehülle liegt zwischen einer
Außenumgebung des Gebäudes und einem Innenraum
des Gebäudes vor, separiert diese also voneinander. Die
Gebäudehülle ist vorzugsweise als Wand des Gebäudes
oder als Dach des Gebäudes ausgestaltet. Das Gebäu-
deverschlusselement dient dem zumindest zeitweisen
Verschließen des Gebäudes, insbesondere dem zumin-
dest zeitweisen Verschließen einer in der Gebäudehülle
ausgebildeten Ausnehmung. Die Ausnehmung, welche
mithilfe des Gebäudeverschlusselements zumindest
zeitweise verschlossen ist, liegt insoweit entweder als
Wandöffnung oder als Dachöffnung vor.
[0008] Die Wand ist insbesondere als Außenwand be-
ziehungsweise Außenmauer des Gebäudes ausgestal-
tet. Die Außenwand setzt sich beispielsweise aus der
Außenmauer, einer Wärmeisolierung und/oder wenigs-
tens einer Putzschicht, insbesondere einer Außenputz-
schicht und/oder einer Innenputzschicht, zusammen. Die
Wärmeisolierung ist hierbei bevorzugt auf einer Außen-
seite der Außenmauer angeordnet, also auf einer der
Außenumgebung zugewandten Seite der Außenmauer.
Die Außenputzschicht liegt ebenfalls auf der der Auße-
numgebung zugewandten Seite der Außenmauer vor.
Vorzugsweise ist die Wärmeisolierung zwischen der Au-
ßenmauer und der Außenputzschicht aufgenommen und
grenzt jeweils unmittelbar an diese an. Die Innenputz-
schicht ist hingegen auf der dem Innenraum zugewand-
ten Seite er Außenmauer angeordnet, insbesondere
grenzt sie unmittelbar an diese an. Unter der Außenmau-
er ist nicht notwendigerweise eine Mauer im eigentlichen
Wortsinn zu verstehen; sie kann vielmehr als beliebige
Wand, insbesondere Massivwand, vorliegen.
[0009] Das Dach setzt sich hingegen im Wesentlichen
aus einer Dachkonstruktion und einer Dachhaut zusam-
men. Die Dachkonstruktion weist beispielsweise einen
oder mehrere Dachsparren sowie eine oder mehrere
Dachlatten auf. Die Dachlatten können hierbei in Konter-
latten und Traglatten unterteilt werden, wobei das Vor-
liegen der Konterlatten rein optional ist. Die Traglatten
sind üblicherweise angewinkelt, insbesondere senk-
recht, zu den Dachsparren angeordnet und an diesen
befestigt. Die Konterlatten verlaufen hingegen bevorzugt
bezüglich der Traglatten angewinkelt, insbesondere
senkrecht zu ihnen, und/oder parallel oder zunächst im
Wesentlichen parallel zu den Dachsparren.
[0010] Die Dachhaut ist außenseitig an der Dachkon-
struktion angeordnet beziehungsweise befestigt, be-
grenzt die Dachkonstruktion also in Richtung der Auße-
numgebung. Unter der Dachhaut ist insbesondere eine
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Dachdeckung oder eine Dachabdichtung zu verstehen.
Die Dachdeckung weist beispielsweise eine Vielzahl von
Dachziegeln, Dachsteinen, Dachschindeln oder derglei-
chen auf. Nach innen, also in Richtung des Innenraums,
wird die Dachkonstruktion bevorzugt von einer Innen-
wand begrenzt. Die Innenwand ist hierzu an der Dach-
konstruktion auf ihrer dem Innenraum zugewandten Sei-
te angeordnet und/oder befestigt. Beispielsweise ist das
Gebäudeverschlusselement über ein Innenfutter an die
Innenwand angebunden.
[0011] Das Gebäudeverschlusselement ist bevorzugt
als Tür oder als Fenster ausgestaltet. Das Fenster kann
hierbei als Fassadenfenster oder als Dachfenster bezie-
hungsweise Dachflächenfenster, insbesondere als
Wohndachfenster beziehungsweise Wohndachflächen-
fenster oder Oberlicht, ausgestaltet sein. Das Gebäude-
verschlusselement kann zum lichtdurchlässigen oder
lichtundurchlässigen Verschließen der Ausnehmung
ausgestaltet sein. Ist das Gebäudeverschlusselement
lichtdurchlässig, so verfügt es insbesondere über eine
Verglasung, welche beispielsweise als Einfachvergla-
sung oder als Mehrfachverglasung, insbesondere als
Doppelverglasung oder als Dreifachverglasung, vorliegt.
[0012] Das Gebäudeverschlusselement weist mehre-
re Rahmenelemente, nämlich das erste Rahmenelement
und das zweite Rahmenelement auf. Jedes der Rahmen-
elemente verfügt über mehrere Rahmenholme. Die Rah-
menholme sind aneinander befestigt, nämlich derart,
dass sie einen Bereich des Gebäudeverschlusselements
zwischen sich aufnehmen. Die Rahmenholme bilden in-
soweit jeweils einen geschlossenen Rahmen bezie-
hungsweise ein geschlossenes Rahmenelement. Die
Rahmenelemente beziehungsweise die mehreren Rah-
menholme sind insbesondere derart ausgestaltet, dass
sie die Ausnehmung der Gebäudehülle übergreifen
und/oder abdecken. Vorzugsweise sind die Rahmenhol-
me derart angeordnet und ausgestaltet, dass sie gemein-
sam mit der Verglasung die Ausnehmung zumindest zeit-
weise vollständig verschließen. Hierzu wird die Vergla-
sung bevorzugt von einem der Rahmenelemente, insbe-
sondere dem zweiten Rahmenelement, getragen. Bei-
spielsweise ist sie hierbei von den mehreren Rahmen-
holmen des jeweiligen Rahmenelements eingefasst.
[0013] Das Gebäudeverschlusselement ist öffenbar
und schließbar, kann also geöffnet und geschlossen wer-
den und ist entsprechend ausgestaltet. Folglich kann das
Gebäudeverschlusselement in unterschiedlichen Öff-
nungszuständen vorliegen, in welchen die beiden Rah-
menelemente des Gebäudeverschlusselements unter-
schiedlich zueinander angeordnet sind. Beispielsweise
ist das Gebäudeverschlusselement in einem ersten Öff-
nungszustand geschlossen und in einem zweiten Öff-
nungszustand zumindest teilweise oder sogar vollstän-
dig geöffnet. Der erste Öffnungszustand kann auch als
Geschlossenzustand und der zweite Öffnungszustand
als Offenzustand bezeichnet werden. In dem Geschlos-
senzustand des Gebäudeverschlusselements wird eine
von dem ersten Rahmenelement begrenzte Öffnung von

dem zweiten Rahmenelement weiter verschlossen als in
dem Offenzustand, insbesondere ist die Öffnung des ers-
ten Rahmenelements in dem Geschlossenzustand voll-
ständig von dem zweiten Rahmenelement verschlossen.
[0014] Das zweite Rahmenelement ist bezüglich des
ersten Rahmenelements verlagerbar, insbesondere ver-
schwenkbar. Liegt die Verglasung vor, so ist sie bevor-
zugt an dem zweiten Rahmenelement angeordnet be-
ziehungsweise befestigt und wird lediglich mittelbar über
das zweite Rahmenelement von dem ersten Rahmene-
lement getragen. Entsprechend ist die Verglasung ge-
meinsam mit dem zweiten Rahmenelement bezüglich
des ersten Rahmenelements verlagerbar beziehungs-
weise verschwenkbar. Hierzu sind die beiden Rahmen-
elemente beispielsweise drehbar aneinander gelagert.
Das erste Rahmenelement kann auch als Blendrahmen
und das zweite Rahmenelement als Flügelrahmen be-
zeichnet werden.
[0015] Zusätzlich zu dem ersten Rahmenelement und
dem zweiten Rahmenelement verfügt das Gebäudever-
schlusselement über die Beschlaganordnung. Diese
weist wiederum den Schließzapfen und das Schließstück
auf. Der Schließzapfen ist an einem der Rahmenelemen-
te und das Schließstück an einem anderen der Rahmen-
elemente angeordnet. Vorzugsweise liegt das
Schließstück an dem ersten Rahmenelement und der
Schließzapfen an dem zweiten Rahmenelement vor.
Selbstverständlich kann jedoch auch eine umgekehrte
Anordnung von Schließzapfen und Schließstück an den
Rahmenelementen realisiert sein. Das Gebäudever-
schlusselement ist durch das Zusammenwirken des
Schließzapfens mit dem Schließstück verriegelbar. Das
bedeutet, dass die beiden Rahmenelemente mithilfe der
Beschlaganordnung, genauer gesagt mithilfe des
Schließzapfens und des Schließstücks, gegeneinander
festsetzbar sind, nämlich insbesondere in dem Ge-
schlossenzustand des Gebäudeverschlusselements.
Bei geschlossenem Gebäudeverschlusselement kann
also der Schließzapfen in das Schließstück eingreifen
und so die beiden Rahmenelemente gegeneinander fest-
setzen.
[0016] Zum Verriegeln und Freigeben des Gebäude-
verschlusselements sind der Schließzapfen und das
Schließstück gegeneinander verlagerbar. So kann der
Schließzapfen bezüglich des Schließstücks zumindest
in der Verriegelungsstellung und der Freigabestellung
angeordnet sein. In der Verriegelungsstellung greift der
Schließzapfen bei geschlossenem Gebäudeverschluss-
element, also bei Vorliegen des Geschlossenzustands
des Gebäudeverschlusselements, in das Schließstück
ein und setzt hierdurch das zweite Rahmenelement be-
züglich des ersten Rahmenelements fest. In der Freiga-
bestellung hingegen liegt der Schließzapfen abseits des
Schließstücks vor und gibt hierdurch das Gebäudever-
schlusselement zum Öffnen und Schließen beziehungs-
weise die beiden Rahmenelemente zum Verlagern ge-
geneinander frei. In der Freigabestellung kann insoweit
das Gebäudeverschlusselement geöffnet oder ge-

3 4 



EP 4 141 204 A1

4

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

schlossen werden. Der Schließzapfen ist vorzugsweise
linear verlagerbar an dem jeweiligen Rahmenelement
gelagert. Beispielsweise ist er an einer Treibstange der
Beschlaganordnung befestigt und über diese an dem
Rahmenelement gelagert. Beispielsweise sitzt die Treib-
stange hierzu in einer Nut des jeweiligen Rahmenele-
ments und ist in dieser linear geführt.
[0017] Die Beschlaganordnung umfasst bevorzugt zu-
sätzlich zu dem Schließzapfen und dem Schließstück
wenigstens eine Treibstange und ein Bedienelement.
Das Schließstück ist über die Treibstange antriebstech-
nisch an das Bedienelement angebunden, sodass durch
eine Betätigung des Bedienelements der Schließzapfen
zwischen der Verriegelungsstellung und der Freigabe-
stellung sowie einer optionalen weiteren Freigabestel-
lung verlagerbar ist. Das Bedienelement liegt beispiels-
weise in Form eines Bediengriffs vor, insbesondere in
Form eines Türgriffs oder eines Fenstergriffs. Vorzugs-
weise ist das Bedienelement über ein Getriebe antriebs-
technisch an die Treibstange angebunden. Das Getriebe
setzt beispielsweise eine Drehbewegung des Bediene-
lements in eine lineare Bewegung der Treibstange um.
[0018] Weiterhin verfügt das Gebäudeverschlussele-
ment über die Sensoranordnung. Mittels dieser kann die
Stellung des Schließzapfens ermittelt werden, nämlich
unter Verwendung des Magnetfeldsensors der Sensora-
nordnung oder mehrerer Magnetfeldsensoren der Sen-
soranordnung. Die Sensoranordnung kann lediglich ei-
nen einzigen Magnetfeldsensor aufweisen. Sie kann je-
doch auch über mehrere Magnetfeldsensoren verfügen.
Sofern im Rahmen dieser Beschreibung von dem Mag-
netfeldsensor gesprochen wird, so ist stets jeder der Ma-
gnetfeldsensoren der Sensoranordnung beziehungswei-
se die Gesamtheit der Magnetfeldsensoren der Senso-
ranordnung gemeint.
[0019] Mithilfe des Magnetfeldsensors oder der meh-
reren Magnetfeldsensoren wird der Einfluss des
Schließzapfens auf ein das Gebäudeverschlusselement
umgebendes Magnetfeld, beispielsweise das Erdmag-
netfeld, und/oder ein von dem Schließzapfen und/oder
dem Schließstück erzeugtes Magnetfeld gemessen und
ausgewertet. Es kann also der Schließzapfen und/oder
das Schließstück einen Magnet aufweisen. Aus einem
bei der Messung ermittelten Messwert wird auf die Stel-
lung des Schließzapfens geschlossen. Allgemeiner aus-
gedrückt, wird unter Verwendung des Magnetfeldsen-
sors ein in der Umgebung des Gebäudeverschlussele-
ments vorliegendes Magnetfeld vermessen und anhand
wenigstens eines hierbei anfallenden Messwerts die
Stellung des Schließzapfens bestimmt. Der Magnet-
feldsensor ist dazu vorgesehen und ausgestaltet, eine
Magnetfeldstärke des Magnetfelds in wenigstens zwei
Raumrichtungen, vorzugsweise in drei Raumrichtungen,
zu ermitteln, wobei die Raumrichtung aufeinander senk-
recht stehen und entsprechend ein kartesisches Koordi-
natensystem miteinander aufspannen. Hierdurch kann
eine besonders genaue Ermittlung der Stellung des
Schließzapfens vorgenommen werden.

[0020] Vorzugsweise werden mittels des Magnet-
feldsensors mehrere Messwerte ermittelt, welche die
Magnetfeldstärke in jeweils einer der Raumrichtungen
wiedergeben. Für eine erste der Raumrichtungen liegt
insoweit ein erster Messwert, für eine zweite der Raum-
richtungen - nur soweit vorgesehen - ein zweiter Mess-
wert und für eine dritte der Raumrichtungen - ebenfalls
nur soweit vorgesehen - ein dritter Messwert vor. Zum
Ermitteln der Stellung des Schließzapfens wird wenigs-
tens einer der Messwerte herangezogen, vorteilhafter-
weise jedoch mehrere der Messwerte oder alle Mess-
werte. Die Stellung des Schließzapfens wird insoweit als
Funktion zumindest eines der Messwerte, mehrerer der
Messwerte oder aller Messwerte bestimmt. Hierdurch ist
eine hohe Genauigkeit erreichbar und die Stellung des
Schließzapfens kann auch bei unterschiedlichen Öff-
nungszuständen des Gebäudeverschlusselements zu-
verlässig erkannt werden. Insbesondere erfolgt das Er-
mitteln der Stellung des Schließzapfens jedoch in dem
Geschlossenzustand und/oder dem Offenzustand. Vor-
zugsweise wird mittels des Magnetfeldsensors jedoch
die Stellung des Schließzapfens völlig unabhängig von
dem Öffnungszustand des Gebäudeverschlusselements
ermittelt.
[0021] Um die Genauigkeit der Ermittlung der Stellung
des Schließzapfens weiter zu verbessern und zudem ei-
ne besonders hohe Einbruchssicherheit des Gebäude-
verschlusselements sicherzustellen, ist die Sensoran-
ordnung in Verlagerungsrichtung des Schließzapfens
neben dem Schließstück angeordnet. Eine derartige An-
ordnung ermöglicht zum einen eine besonders genaue
Ermittlung der Stellung des Schließzapfens, da grund-
sätzlich bereits die Ermittlung der Magnetfeldstärke in
einer Raumrichtung hinreichend ist, um die Stellung zu
bestimmen, und die zusätzliche Auswertung der Mag-
netfeldstärke in einer anderen der Raumrichtungen die
Genauigkeit verbessert. Vorzugsweise ist die Sensora-
nordnung derart angeordnet, dass eine in der Verlage-
rungsrichtung des Schließzapfens verlaufende und den
Schließzapfen schneidende, insbesondere mittig
schneidende, gedachte Gerade durch die Sensoranord-
nung verläuft, diese also schneidet, bevorzugt mittig
schneidet. Es kann jedoch auch vorgesehen sein, dass
die Sensoranordnung neben der gedachten Geraden
vorliegt, insbesondere an sie angrenzt oder beabstandet
von ihr angeordnet ist. Relevant ist jedoch stets die An-
ordnung in Verlagerungsrichtung neben dem
Schließstück, da hierdurch die hohe Genauigkeit bei der
Ermittlung der Stellung des Schließzapfens erzielt wird.
[0022] Zum anderen ermöglicht die beschriebene An-
ordnung der Sensoranordnung das Zusammenwirken
des Schließzapfens mit dem Schließstück zum Verrie-
geln des Gebäudeverschlusselements. Bei bekannten
Sensoranordnungen ist es nämlich üblicherweise vorge-
sehen, die Sensoranordnung zwischen dem Schließzap-
fen und dem dem Schließzapfen gegenüberliegenden
Rahmenelement anzuordnen, sodass schlussendlich
die Sensoranordnung das Schließstück ersetzt. Folglich
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entfällt bei einer solchen bekannten Ausgestaltung eine
Schließstelle des Gebäudeverschlusselements, an wel-
cher der Schließzapfen mit dem Schließstück zum Ver-
riegeln des Gebäudeverschlusselements zusammenwir-
ken kann.
[0023] Mithilfe der beschriebenen Ausgestaltung des
Gebäudeverschlusselements wird die Schließposition
erhalten, sodass eine besonders hohe Einbruchssicher-
heit erzielt wird. Zusätzlich ermöglicht die Anordnung der
Sensoranordnung in Verlagerungsrichtung des
Schließzapfens die zuverlässige Bestimmung der
Schließzapfenstellung. Vorzugsweise ist die Sensoran-
ordnung beziehungsweise der Magnetfeldsensor hierbei
derart angeordnet, dass die Sensoranordnung bezie-
hungsweise der Magnetfeldsensor bei einer Verlagerung
des Schließzapfens von diesem überlaufen wird, dass
also der Schließzapfen in wenigstens einer Stellung
oberhalb der Sensoranordnung beziehungsweise des
Magnetfeldsensors vorliegt. Hierdurch wird eine noch
höhere Genauigkeit erzielt.
[0024] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass in wenigstens einer Stellung des Schließzapfens
die Sensoranordnung zwischen dem Schließzapfen und
dem das Schließstück aufweisenden Rahmenelement
angeordnet ist, insbesondere ganz oder teilweise. An-
ders ausgedrückt ist in der wenigstens einen Stellung
des Schließzapfens dieser oberhalb der Sensoranord-
nung angeordnet, übergreift diese also. Hierauf wurde
bereits hingewiesen. Diese Anordnung von Sensoran-
ordnung und Schließzapfen zueinander hat den Vorteil,
dass der Einfluss des Schließzapfens auf das Magnetfeld
beziehungsweise das von dem Schließzapfen erzeugte
Magnetfeld im Bereich der Sensoranordnung besonders
stark ist und entsprechend einfach und mit hoher Genau-
igkeit detektiert werden kann, sodass eine genaue Er-
mittlung der Stellung des Schließzapfens möglich ist.
[0025] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass der Schließzapfen zwischen der Verriegelungsstel-
lung, der Freigabestellung und mindestens einer weite-
ren Freigabestellung verlagerbar ist, wobei der
Schließzapfen in der Verriegelungsstellung in das
Schließstück eingreift und in der Freigabestellung und
der weiteren Freigabestellung abseits des Schließstücks
angeordnet ist. Zusätzlich zu der Verriegelungsstellung
und der Freigabestellung liegt also die weitere Freigabe-
stellung vor. Beispielsweise kann das Gebäudever-
schlusselement in der Freigabestellung um eine erste
(Schwenk-) Achse geöffnet werden und in der weiteren
Freigabestellung um eine von der ersten (Schwenk-)
Achse verschiedene zweite (Schwenk-) Achse. Hierun-
ter ist insbesondere zu verstehen, dass das zweite Rah-
menelement in der Freigabestellung um die erste Achse
beziehungsweise erste Schwenkachse bezüglich des
ersten Rahmenelement verschwenkbar ist und in der
Freigabestellung um die zweite Achse beziehungsweise
zweite Schwenkachse.
[0026] Vorzugsweise ist der Schließzapfen mit einem
weiteren Schließzapfen der Beschlaganordnung gekop-

pelt, insbesondere starr gekoppelt. Das bedeutet, dass
bei einer Verlagerung des Schließzapfens stets auch der
weitere Schließzapfen verlagert wird und analog zu dem
Schließzapfen in einer Verriegelungsstellung, einer Frei-
gabestellung und einer weiteren Freigabestellung ange-
ordnet werden kann. Hierbei entspricht die Stellung des
weiteren Schließzapfens stets der Stellung des
Schließzapfens. In der Verriegelungsstellung greift der
weitere Schließzapfen zum Verriegeln des Gebäudever-
schlusselements in ein weiteres Schließstück der Be-
schlaganordnung ein.
[0027] In der Freigabestellung gibt das weitere
Schließstück den weiteren Schließzapfen zum Öffnen
und zum Schließen des Gebäudeverschlusselements
frei. In der weiteren Freigabestellung greift der weitere
Schließzapfen wiederum in das weitere Schließstück ein,
und setzt den Schließzapfen in wenigstens einer Rich-
tung bezüglich des weiteren Schließstücks fest. Bei-
spielsweise wird hierdurch ein Kippöffnen des Gebäude-
verschlusselements umgesetzt, wohingegen bei Vorlie-
gen des Schließzapfens und des weiteren Schließzap-
fens in der Freigabestellung ein Drehöffnen des Fensters
freigegeben ist. Der Schließzapfen und der weitere
Schließzapfen sind beispielsweise über wenigstens eine
Treibstange der Beschlaganordnung antriebstechnisch
miteinander gekoppelt. Die beschriebene Ausgestaltung
des Gebäudeverschlusselements ermöglicht eine flexib-
le Betätigung bei gleichzeitig hoher Sicherheit.
[0028] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Sensoranordnung zusätzlich dazu vorgesehen
und ausgestaltet ist, einen Öffnungszustand des Gebäu-
deverschlusselements zu ermitteln. Der Öffnungszu-
stand korrespondiert mit der Stellung der beiden Rah-
menelemente zueinander. Beispielsweise entspricht der
Öffnungszustand in einer ersten Stellung der beiden
Rahmenelemente zueinander beziehungsweise des
zweiten Rahmenelements bezüglich des ersten Rah-
menelements einem Geschlossenzustand des Gebäu-
deverschlusselements und in einer von der ersten Stel-
lung verschiedenen zweiten Stellung einem Offenzu-
stand des Gebäudeverschlusselements. In dem Ge-
schlossenzustand verschließt das zweite Rahmenele-
ment die Öffnung des ersten Rahmenelements vorzugs-
weise vollständig. In dem Offenzustand gibt es sie zu-
mindest teilweise frei.
[0029] Die Sensoranordnung dient nun nicht nur dazu,
die Stellung des Schließzapfens zu ermitteln, sondern
zusätzlich auch dem Ermitteln des Öffnungszustands
des Gebäudeverschlusselements. Hierzu wird derselbe
Magnetfeldsensor herangezogen. Mithilfe des Magnet-
feldsensors wird also sowohl auf die Stellung des
Schließzapfens als auch auf den Öffnungszustand des
Gebäudeverschlusselements geschlossen. Beispiels-
weise wird mithilfe des Magnetfeldsensors die Magnet-
feldstärke in seiner Umgebung gemessen. Ist die Mag-
netfeldstärke größer als ein Schwellenwert, so wird dar-
auf geschlossen, dass der Geschlossenzustand des Ge-
bäudeverschlusselements vorliegt. Die Magnetfeldstär-
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ke wird weiter ausgewertet, um die Stellung des
Schließzapfens zu bestimmen.
[0030] Ist die Magnetfeldstärke jedoch kleiner als der
Schwellenwert, so wird davon ausgegangen, dass das
Gebäudeverschlusselement geöffnet ist und entspre-
chend der Offenzustand vorliegt. In diesem Fall erfolgt
keine weitere Auswertung der Stellung des Schließzap-
fens. Vielmehr wird angenommen, dass die Stellung des
Schließzapfens derjenigen Stellung entspricht, welche
zuletzt mittels der Sensoranordnung beziehungsweise
des Magnetfeldsensors festgestellt wurde, vorzugswei-
se unmittelbar vor dem Öffnen des Gebäudeverschlus-
selements, beispielsweise unmittelbar bei dem Unter-
schreiten des Schwellenwerts durch die Magnetfeldstär-
ke. Mithilfe der beschriebenen Ausgestaltung des Ge-
bäudeverschlusselements kann auf einen zusätzlichen
Sensor verzichtet werden, mittels welchem allein der Öff-
nungszustand des Gebäudeverschlusselements ausge-
wertet wird. Vielmehr wird die Sensoranordnung bezie-
hungsweise ihr Magnetfeldsensor zu diesem Zweck zu-
sätzlich verwendet.
[0031] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass der Schließzapfen einen Magnet aufweist oder ma-
gnetfrei ausgestaltet ist. Es wurde bereits drauf hinge-
wiesen, dass der Schließzapfen das Magnetfeld erzeugt
oder zumindest beeinflusst. In ersterem Fall verfügt der
Schließzapfen über den Magnet, der Magnet ist also Be-
stanteil des Schließzapfens. Beispielsweise ist der Ma-
gnet in einen Grundkörper des Schließzapfens integriert,
also starr mit ihm verbunden oder in ihm aufgenommen.
Das bedeutet insbesondere, dass der Magnet nicht be-
schädigungsfrei von dem Grundköper des Schließzap-
fens gelöst werden kann. Alternativ ist der Magnet an
dem Grundkörper befestigt, beispielsweise formschlüs-
sig. Vorzugsweise wird der Magnet bei einer solchen
Ausgestaltung nachträglich an dem Grundkörper ange-
ordnet und/oder kann beschädigungsfrei von ihm ent-
fernt werden.
[0032] Für die magnetfreie Ausgestaltung wird auf den
Magnet am Schließzapfen verzichtet. Beispielsweise ist
jedoch ein Magnet Bestandteil der Sensoranordnung
und/oder ist in dem Sensorgehäuse angeordnet. In der
magnetfreien Ausgestaltung des Schließzapfens be-
steht dieser aus einem nicht magnetischen, beispiels-
weise jedoch magnetisierbaren, Material, welches das
Gebäudeverschlusselement umgebende Magnetfeld,
insbesondere das Erdmagnetfeld, beeinflusst. Vorzugs-
weise besteht der Schließzapfen aus Metall, insbeson-
dere Stahl. Selbstverständlich kann der Schließzapfen
auch dann aus dem genannten Material bestehen, falls
er den Magnet aufweist. Der Magnet ist an einem Grun-
delement des Schließzapfens befestigt, insbesondere
stirnseitig beziehungsweise auf einer der Sensoranord-
nung zugewandten Seite des Schließzapfens. Hierdurch
wird eine zuverlässige Sensierung des Schließzapfens
durch die Sensoranordnung sichergestellt.
[0033] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Sensoranordnung eine Datenverarbeitungsein-

richtung aufweist, die zur Ermittlung der Stellung des
Schließzapfens und/oder des Öffnungszustands des Ge-
bäudeverschlusselements ausgestaltet ist und über eine
Datenübertragungsverbindung unmittelbar an eine Da-
tenübertragungsgegenstelle angebunden ist. Die Daten-
verarbeitungseinrichtung ist insoweit einerseits an den
Magnetfeldsensor und andererseits an die Datenüber-
tragungsgegenstelle angeschlossen. Vorzugsweise ist
der Magnetfeldsensor über ein Kabel an die Datenver-
arbeitungseinrichtung angebunden, wohingegen zwi-
schen der Datenverbindungseinrichtung und der Daten-
übertragungsgegenstelle die Datenübertragungsverbin-
dung vorliegt, welche kabelgebunden oder kabellos sein
kann.
[0034] Die Datenverarbeitungseinrichtung empfängt
einen Messwert des Magnetfeldsensors, insbesondere
korrespondierend zu der gemessenen Magnetfeldstär-
ke, und ermittelt aus dem Messwert die Stellung des
Schließzapfens und/oder den Öffnungszustand des Ge-
bäudeverschlusselements. Diese Größe beziehungs-
weise diese Größen werden nachfolgend über die Da-
tenübertragungsverbindung an die Datenübertragungs-
gegenstelle übermittelt. Die Datenverarbeitungseinrich-
tung integriert also sowohl die Funktionalität der Auswer-
tung des Messwerts des Magnetfeldsensors als auch der
Kommunikation mit der Datenübertragungsgegenstelle
über die Datenübertragungsverbindung.
[0035] Hierbei implementiert die Datenverarbeitungs-
einrichtung vorzugsweise ein Protokoll eines Smart Ho-
me-Systems beziehungsweise Gebäudemanagement-
systems, beispielsweise eines Gebäudeautomations-
systems oder eines Einbruchmeldesystems, von wel-
chem die Datenübertragungsgegenstelle einen Be-
standteil bildet. Das Protokoll wird über einen Datenbus
übertragen, der kabelgebunden oder kabellos, insbeson-
dere funkbasiert, sein kann. Beispielsweise ist die Da-
tenübertragungsgegenstelle eine Zentraleinheit eines
solchen Gebäudemanagementsystems. Insbesondere
ist die Zentraleinheit Bestandteil des Gebäudeautomati-
onssystems oder des Einbruchmeldesystems. Aufgrund
des hohen Integrationsgrads der Datenverarbeitungs-
einrichtung ist also keine Zwischenstelle zwischen der
Datenverbindungseinrichtung und der Datenübertra-
gungsgegenstelle notwendig, welche eine Umsetzung
des Messwerts des Magnetfeldsensors in eine Zustand-
sinformation des Gebäudemanagementsystems um-
setzt. Vielmehr kann auf eine solche Zwischenstelle voll-
ständig verzichtet werden; die Datenverarbeitungsein-
richtung ist unmittelbar an das Gebäudemanagement-
system beziehungsweise an den Datenbus des Gebäu-
demanagementsystems angeschlossen. Die Datenver-
arbeitungseinrichtung sendet also zumindest zeitweise
eine die Stellung des Schließzapfens und/oder den Öff-
nungszustand des Gebäudeverschlusselements be-
schreibende Zustandsinformation über den Datenbus an
eine weitere Einrichtung oder mehrere weitere Einrich-
tungen des Gebäudemanagementsystems, insbesonde-
re an dessen Zentraleinheit. Hierdurch ergibt sich eine
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besonders einfache Integration des Gebäudeverschlus-
selements in das Gebäudemanagementsystem.
[0036] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Datenübertragungsverbindung kabelgebunden
ist und über ein Datenkabel verläuft, oder dass die Da-
tenübertragungsverbindung kabellos ist. Auf die kabel-
gebundene Ausgestaltung der Datenübertragungsver-
bindung wurde bereits hingewiesen. Diese verläuft über
das Datenkabel. Vorzugsweise erstreckt sich das Daten-
kabel unmittelbar ausgehend von der Datenverarbei-
tungseinrichtung bis unmittelbar hin zu der Datenüber-
tragungsgegenstelle, ist also an beide unmittelbar ange-
schlossen. Bevorzugt kommunizieren die Datenverar-
beitungseinrichtung und die Datenübertragungsgegen-
stelle über das Datenkabel mithilfe eines Busprotokolls
des Datenbusses. Hierdurch ergibt sich wiederum der
bereits erläuterte hohe Integrationsgrad und die einfache
Integration des Gebäudeverschlusselements in das Ge-
bäudemanagementsystem. Alternativ kann die Datenü-
bertragungsverbindung selbstverständlich kabellos aus-
gestaltet sein. Die Ausführungen hinsichtlich der kabel-
gebundenen Ausführung können soweit anwendbar
selbstverständlich ergänzend herangezogen werden.
[0037] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass der Schließzapfen Bestandteil eines Beschlagele-
ments der Beschlaganordnung ist. Der Schließzapfen ist
starr mit dem Beschlagelement gekoppelt, wird also ge-
meinsam mit diesem verlagert. Insbesondere ist der
Schließzapfen über das Beschlagelement an dem jewei-
ligen Rahmenelement linear beweglich gelagert. Das Be-
schlagelement kann grundsätzlich beliebig ausgestaltet
sein, beispielsweise ist unter dem Beschlagelement die
bereits erwähnte Treibstange zu verstehen.
[0038] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass das Beschlagelement einen mit dem Schließzapfen
mechanisch gekoppelten weiteren Schließzapfen auf-
weist, der in mindestens einer Stellung mit einem weite-
ren Schließstück zusammen wirkt, dass an dem gleichen
Rahmenelement angeordnet ist wie das Schließstück.
Auf das Vorliegen des weiteren Schließzapfens wurde
bereits hingewiesen. Das ebenfalls bereits erwähnte wei-
tere Schließstück liegt beispielsweise als Kipplager vor
und ist in diesem Fall entsprechend derart ausgestaltet,
dass der weitere Schließzapfen in der Verriegelungsstel-
lung mit dem Kipplager zum Verriegeln des Gebäude-
verschlusselements, also zum Festsetzen des zweiten
Rahmenelements bezüglich des ersten Rahmenele-
ments in dem Geschlossenzustand zusammenwirkt, und
in der Freigabestellung beziehungsweise der weiteren
Freigabestellung das Kippöffnen des Gebäudever-
schlusselements zulässt.
[0039] Insbesondere ist das Kipplager derart ausge-
staltet, dass es bei Vorliegen der Freigabestellung das
Drehöffnen und bei Vorliegen der weiteren Freigabestel-
lung das Kippöffnen des Gebäudeverschlusselements
ermöglicht beziehungsweise zulässt. Der Schließzapfen
und der weitere Schließzapfen sind mechanisch mitein-
ander gekoppelt, sodass bei einer Bewegung des

Schließzapfens gleichzeitig auch eine Bewegung des
weiteren Schließzapfens erfolgt, insbesondere um die-
selbe Distanz. Der Schließzapfen und der weitere
Schließzapfen sind beide Bestandteil des Beschlagele-
ments und über dieses antriebstechnisch miteinander
verbunden. Beispielsweise liegt das Beschlagelement
hierzu als Treibstange vor, an welcher sowohl der
Schließzapfen als auch der weitere Schließzapfen be-
festigt sind.
[0040] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass das Beschlagelement als Eckumlenkung oder als
Mittelverschluss vorliegt. Die Eckumlenkung umgreift ei-
ne Ecke desjenigen Rahmens, an welchem der
Schließzapfen und der weitere Schließzapfen gelagert
sind. Einerseits der Ecke liegt eine erste Seite und an-
dererseits der Ecke eine zweite Seite des Rahmenele-
ments vor. Der Schließzapfen liegt nun auf der ersten
Seite und der weitere Schließzapfen auf der zweiten Sei-
te vor, sodass sie also auf gegenüberliegenden Seiten
der Ecke angeordnet sind. Die Eckumlenkung übersetzt
eine Verlagerung des Schließzapfens in einer ersten
Richtung in eine Verlagerung des weiteren Schließzap-
fens in einer zweiten Richtung, wobei die erste Richtung
und die zweite Richtung gegeneinander angewinkelt
sind. Insbesondere schließen die erste Richtung und die
zweite Richtung einen Winkel miteinander ein, welcher
größer als 0° und kleiner als 180° ist. Beispielsweise be-
trägt der Winkel mindestens 45° und höchstens 135°,
mindestens 60° und höchstens 120°, mindestens 70°
und höchstens 110°, mindestens 80° und höchstens
100° oder in etwa oder genau 90°. Der Schließzapfen
und mithin das mit ihm zusammenwirkende Schließstück
einerseits sowie der weitere Schließzapfen und das mit
ihm zusammenwirkende Kipplager andererseits liegen
insoweit an derselben Ecke des Gebäudeverschlusse-
lements vor, sodass eine besonders hohe Einbruchs-
sicherheit realisiert ist.
[0041] Alternativ ist das Beschlagelement als Mittel-
verschluss ausgestaltet. Dieser ist auf einer Seite des-
jenigen Rahmens angeordnet, an welchem der
Schließzapfen und der weitere Schließzapfen gelagert
sind. Die beiden Schließzapfen sind über den Mittelver-
schluss antriebstechnisch miteinander gekoppelt, so-
dass eine Verlagerung eines der Schließzapfen stets ei-
ne Verlagerung des jeweils anderen der Schließzapfen
bewirkt. Die Verlagerung der Schließzapfen erfolgt hier-
bei parallel zueinander und in der gleichen Richtung.
Grundsätzlich kann das Beschlagelement jedoch als be-
liebiges Beschlagelement ausgestaltet sein, sofern es
über den Schließzapfen und - optional - den weiteren
Schließzapfen verfügt.
[0042] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Sensoranordnung in einem Sensorgehäuse an-
geordnet ist, das eine Kabeldurchführung für das Daten-
kabel aufweist. Das Sensorgehäuse nimmt die Senso-
ranordnung vorzugsweise vollständig in sich auf. Insbe-
sondere ist das Sensorgehäuse alleine oder zumindest
in eingebautem Zustand wasserdicht oder zumindest
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spritzwassergeschützt ausgestaltet, sodass die Senso-
ranordnung zuverlässig vor äußeren Einflüssen ge-
schützt ist. Das Sensorgehäuse verfügt über die Kabel-
durchführung, durch welche das Datenkabel in das Sen-
sorgehäuse einbringbar und an die Sensoranordnung
anschließbar ist. Das Sensorgehäuse ist bevorzugt so
ausgestaltet, dass ein Eindringen von Wasser, insbeson-
dere durch die Kabeldurchführung zuverlässig verhindert
wird, vorzugsweise ein Eindringen von Wasser in das
Rahmenelement, an welchem das Sensorgehäuse an-
geordnet ist, und/oder in das Sensorgehäuse selbst, be-
sonders bevorzugt in eingebautem Zustand. Beispiels-
weise verfügt das Sensorgehäuse hierzu über eine Ab-
deckung, mittels welcher die Kabeldurchführung wasser-
dicht verschließbar beziehungsweise verschlossen ist,
insbesondere auch bei Anordnung des Datenkabels in
der Kabeldurchführung. Das Sensorgehäuse ermöglicht
eine besonders einfache Anordnung der Sensoranord-
nung an dem Gebäudeverschlusselement und schützt
die Sensoranordnung zuverlässig vor äußeren Einflüs-
sen.
[0043] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Sensoranordnung und/oder das Sensorgehäu-
se in einer in dem entsprechenden Rahmenelement aus-
gebildeten schlitzförmigen Sensoranordnungsaufnah-
me angeordnet sind/ist. Die Sensoranordnungsaufnah-
me ist in demjenigen der Rahmenelemente ausgebildet,
an welchem das Schließstück angeordnet ist, sodass die
Sensoranordnung in Verlagerungsrichtung des
Schließzapfens neben dem Schließstück liegt. Es kann
vorgesehen sein, dass die Sensoranordnung ohne das
Sensorgehäuse in der Sensoranordnungsaufnahme vor-
liegt. Bevorzugt ist die Sensoranordnung jedoch in dem
Sensorgehäuse angeordnet und dieses in die Sensora-
nordnungsaufnahme eingebracht, sodass die in der Sen-
soranordnungsaufnahme vorliegende Sensoranord-
nung zuverlässig vor äußeren Einflüssen geschützt ist.
[0044] Die Sensoranordnungsaufnahme ist grund-
sätzlich schlitzförmig ausgestaltet. Hierunter ist zu ver-
stehen, dass die Sensoranordnungsaufnahme in einer
Richtung deutlich größere Abmessungen aufweist als in
einer anderen Richtung. Insbesondere weist die Senso-
ranordnungsaufnahme in einer ersten Richtung erste Ab-
messungen, in einer zweiten Richtung zweite Abmes-
sungen und in einer dritten Richtung dritte Abmessungen
auf, wobei die erste Richtung auf der zweiten und der
dritten Richtung senkrecht steht und die zweite Richtung
auf der ersten Richtung und der dritten Richtung bezie-
hungsweise umgekehrt. Die erste Richtung und die zwei-
te Richtung liegen in einer gedachten Ebene, welche in
einer Oberfläche des jeweiligen Rahmenelements liegt,
die dem jeweils anderen Rahmenelement gegenüber-
liegt. Die Ebene verläuft insoweit beabstandet von dem
jeweils anderen Rahmenelement, also demjenigen Rah-
menelement, an welchem der Schließzapfen angeordnet
ist. Vorzugsweise nimmt die gedachte Ebene eine Mün-
dungsöffnung der Sensoranordnungsaufnahme voll-
ständig in sich auf beziehungsweise liegt ein die Mün-

dungsöffnung vollständig umgreifender Rand durchge-
hend in der gedachten Ebene.
[0045] Die dritte Richtung steht hingegen senkrecht
auf der Oberfläche und schneidet sowohl das erste Rah-
menelement als auch das zweite Rahmenelement. Die
dritten Abmessungen entsprechen insoweit einer Tiefe
der Sensoranordnungsaufnahme. Zur schlitzförmigen
Ausgestaltung der Sensoranordnungsaufnahme sind die
ersten Abmessungen größer als die zweiten Abmessun-
gen, insbesondere um einen Faktor von mindestens 5,
mindestens 10, mindestens 15 oder mindestens 20. Die
Sensoranordnungsaufnahme ist insbesondere derart
ausgestaltet, dass die Sensoranordnung beziehungs-
weise das Sensorgehäuse vollständig oder zumindest
größtenteils in ihr aufgenommen sind. Vorzugsweise
liegt die Sensoranordnung beziehungsweise das Sen-
sorgehäuse zu mindestens 80 %, mindestens 90 % oder
mindestens 95 % in der Sensoranordnungsaufnahme
vor. Hierdurch ist eine besonders unauffällige Anordnung
der Sensoranordnung an dem Gebäudeverschlussele-
ment gewährleistet.
[0046] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass das Sensorgehäuse eine Dichtung aufweist, die die
Sensoranordnungsaufnahme bei darin angeordnetem
Sensorgehäuse fluiddicht verschließt. Auch die Dichtung
dient dem Schutz der Sensoranordnung vor äußeren Ein-
flüssen. Die Dichtung ist derart ausgestaltet, dass sobald
das Sensorgehäuse in der Sensoranordnungsaufnahme
angeordnet ist, sie diese derart verschließt, dass die Sen-
soranordnungsaufnahme und damit auch die Sensora-
nordnung von der Außenumgebung des Gebäudever-
schlusselements strömungstechnisch getrennt ist.
[0047] Vorzugsweise verschließt die Dichtung die
Mündungsöffnung der Sensoranordnungsaufnahme,
über welche die Sensoranordnungsaufnahme in einen
zwischen den Rahmenelementen vorliegenden Luftspalt
einmündet. Hierbei ist die Dichtung beispielsweise voll-
ständig in der Sensoranordnungsaufnahme angeordnet,
insbesondere in ihrer Mündungsöffnung. Bevorzugt
übergreift die Dichtung jedoch die Sensoranordnungs-
aufnahme beziehungsweise die Mündungsöffnung und
liegt benachbart zu der Mündungsöffnung auf einer
Oberfläche des Rahmenelements auf, in welcher die
Sensoranordnungsaufnahme ausgebildet ist bezie-
hungsweise die von der Sensoranordnungsaufnahme
unter Bildung der Mündungsöffnung durchgriffen ist. In-
soweit übergreift die Dichtung den die Sensoranord-
nungsaufnahme begrenzenden Rand, vorzugsweise
vollständig. Hierdurch ist ein besonders guter Schutz der
Sensoranordnung vor Umgebungseinflüssen sicherge-
stellt.
[0048] Eine Weiterbildung der Erfindung sieht vor,
dass die Dichtung die Sensoranordnungsaufnahme bei
Anordnung des Sensorgehäuses in der Sensoranord-
nungsaufnahme vollständig übergreift. Beispielsweise
erstreckt sich die Dichtung hierbei bis an das
Schließstück heran oder weist zumindest lediglich einen
geringen Abstand von diesem auf. Beispielsweise be-
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trägt der Abstand des Sensorgehäuses von dem Schließ-
stück in der Verlagerungsrichtung des Schließzapfens
höchstens 20 %, höchstens 10 % oder höchstens 5 %
einer Erstreckung des Sensorgehäuses in derselben
Richtung. Hierdurch wird eine hervorragende optische
Integration der Sensoranordnung beziehungsweise des
Sensorgehäuses in das Gebäudeverschlusselement er-
zielt.
[0049] Vorzugsweise ist es vorgesehen, dass die Dich-
tung einen planen Bereich aufweist, welcher die Senso-
ranordnungsaufnahme übergreift. An den planen Be-
reich schließt sich eine Montagelippe an, welche bezüg-
lich des planen Bereichs anhebbar ist. Die Montagelippe
liegt zunächst ebenfalls auf der Oberfläche des Rahmen-
elements auf. Sie ist jedoch von dieser anhebbar, um
eine einfache Montage und Demontage des Sensorge-
häuses zu ermöglichen. Mithilfe der Montagelippe wird
also ein einfaches Einbringen und Entnehmen des Sen-
sorgehäuses in die beziehungsweise aus der Sensora-
nordnungsaufnahme erzielt.
[0050] Die Erfindung betrifft weiterhin ein Verfahren
zum Betreiben eines Gebäudeverschlusselements, ins-
besondere eines Gebäudeverschlusselements gemäß
den Ausführungen im Rahmen dieser Beschreibung, wo-
bei das Gebäudeverschlusselement über ein erstes Rah-
menelement, ein bezüglich des ersten Rahmenelements
verlagerbares zweites Rahmenelement sowie eine Be-
schlaganordnung verfügt, wobei die Beschlaganordnung
über einen an einem der Rahmenelemente zwischen ei-
ner Verriegelungsstellung und einer Freigabestellung
verlagerbar angeordneten Schließzapfen und ein an ei-
nem anderen der Rahmenelemente angeordnetes
Schließstück verfügt und das Gebäudeverschlussele-
ment durch Zusammenwirken des Schließzapfens mit
dem Schließstück verriegelbar ist, wobei der Schließzap-
fen bei geschlossenem Gebäudeverschlusselement in
seiner Verriegelungsstellung zum Verriegeln des Gebäu-
deverschlusselements in das Schließstück eingreift und
in seiner Freigabestellung zum Entriegeln des Gebäu-
deverschlusselements abseits des Schließstücks ange-
ordnet ist. Dabei ist vorgesehen, dass eine Sensoran-
ordnung in Verlagerungsrichtung des Schließzapfens
neben dem Schließstück angeordnet ist und eine Stel-
lung des Schließzapfens mittels eines Magnetfeldsen-
sors der Sensoranordnung ermittelt.
[0051] Auf die Vorteile einer derartigen Vorgehenswei-
se beziehungsweise einer derartigen Ausgestaltung des
Gebäudeverschlusselements wurde bereits hingewie-
sen. Sowohl das Gebäudeverschlusselement als auch
das Verfahren zu seinem Betreiben können gemäß den
Ausführungen im Rahmen dieser Beschreibung weiter-
gebildet sein, sodass insoweit auf diese verwiesen wird.
[0052] Die in der Beschreibung beschriebenen Merk-
male und Merkmalskombinationen, insbesondere die in
der nachfolgenden Figurenbeschreibung beschriebenen
und/oder in den Figuren gezeigten Merkmale und Merk-
malskombinationen, sind nicht nur in der jeweils ange-
gebenen Kombination, sondern auch in anderen Kombi-

nationen oder in Alleinstellung verwendbar, ohne den
Rahmen der Erfindung zu verlassen. Es sind somit auch
Ausführungsformen als von der Erfindung umfasst an-
zusehen, die in der Beschreibung und/oder den Figuren
nicht explizit gezeigt oder erläutert sind, jedoch aus den
erläuterten Ausführungsformen hervorgehen oder aus
ihnen ableitbar sind.
[0053] Die Erfindung wird nachfolgend anhand der in
der Zeichnung dargestellten Ausführungsbeispiele nä-
her erläutert, ohne dass eine Beschränkung der Erfin-
dung erfolgt. Dabei zeigt:

Figur 1 eine schematische Darstellung eines Be-
reichs eines Gebäudeverschlusselements,
wobei ein erstes Rahmenelement mit zwei da-
ran angeordneten Schließstücken gezeigt ist,

Figur 2 eine schematische Darstellung des Gebäude-
verschlusselements, wobei zusätzlich zu den
in der Figur 1 erkennbaren Elementen ein an
einem zweiten Rahmenelement angeordne-
tes Beschlagelement gezeigt ist, sowie

Figur 3 eine schematische Darstellung des
Schließstücks, des Schließzapfens und eines
eine Sensoranordnung des Gebäudever-
schlusselements aufnehmendes Sensorge-
häuses.

[0054] Die Figur 1 zeigt eine schematische Darstellung
eines Gebäudeverschlusselements 1, das in dem hier
dargestellten Ausführungsbeispiel als Fenster, genauer
gesagt als Fassadenfenster, ausgestaltet ist. Von dem
Gebäudeverschlusselement ist ein erstes Rahmenele-
ment 2 dargestellt, das in Form eines Blendrahmens aus-
gestaltet ist. Das erste Rahmenelement 2 ist nach einer
Montage des Gebäudeverschlusselements 1 an bezie-
hungsweise in einem Gebäude unmittelbar an einer Ge-
bäudehülle des Gebäudes befestigt. Zusätzlich zu dem
ersten Rahmenelement 2 verfügt das Gebäudever-
schlusselement 1 über ein hier nicht dargestelltes zwei-
tes Rahmenelement 3, welches bezüglich des ersten
Rahmenelements 2 verlagerbar, insbesondere ver-
schwenkbar, ist. Das Gebäudeverschlusselement 1 ist
hier als Dreh-Kipp-Fenster ausgestaltet. Entsprechend
kann das zweite Rahmenelement 3 bezüglich des ersten
Rahmenelements 2 um zwei unterschiedliche Schwenk-
achsen verschwenkt werden, wobei die beiden
Schwenkachsen voneinander verschieben, insbesonde-
re gegeneinander angewinkelt, vorzugsweise rechtwink-
lig zueinander angeordnet sind. Um eine erste der
Schwenkachsen kann insoweit ein Drehöffnen und um
eine zweite der Schwenkachsen ein Kippöffnen des Ge-
bäudeverschlusselements 1 vorgenommen werden.
[0055] Das Gebäudeverschlusselement 1 weist eine
Beschlaganordnung 4 auf, die einen nicht gezeigten
Schließzapfen 5 und ein Schließstück 6 aufweist. Opti-
onal kann die Beschlaganordnung 4 über über einen hier
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ebenfalls nicht gezeigten weiteren Schließzapfen 7 und
ein weiteres Schließstück 8 verfügen, wobei das
Schließstück 8 in dem hier dargestellten Ausführungs-
beispiel als Kipplager ausgeführt ist. Durch Zusammen-
wirken des Schließzapfens 5 mit dem Schließstück 6 und
optional durch Zusammenwirken des Schließzapfens 7
mit dem Schließstück 8 ist das Gebäudeverschlussele-
ment 1 verriegelbar. Hierzu sind der Schließzapfen 5 und
der Schließzapfen 7 (soweit vorhanden) zwischen einer
Verriegelungsstellung und einer Freigabestellung verla-
gerbar gelagert, nämlich an dem zweiten Rahmenele-
ment 3. Das Schließstück 6 und das Schließstück 8 sind
hingegen starr an dem ersten Rahmenelement 2 befes-
tigt.
[0056] In der Verriegelungsstellung greift der
Schließzapfen 5 in das Schließstück 6 und der Schließ-
zapfen 7 in das Schließstück 8 ein, um - bei geschlosse-
nem Gebäudeverschlusselement 1 - das Gebäudever-
schlusselement 1 zu verriegeln und entsprechend das
zweite Rahmenelement 3 bezüglich des ersten Rahmen-
elements 2 festzusetzen. Bei verriegeltem Gebäudever-
schlusselement 1 kann dieses nicht geöffnet werden.
Das Schließstück 8 weist eine Schließzapfenaufnahme
9 und das Schließstück 8 eine Schließzapfenaufnahme
10 auf. Aufgrund der Ausgestaltung des Schließstücks
8 als Kipplager mündet die Schließzapfenaufnahme 10
in einen Zwischenraum 11 ein, von welchem auf einer
der Schließzapfenaufnahme 10 gegenüberliegenden
Seite eine weitere Schließzapfenaufnahme 12 ausgeht.
[0057] In der Verriegelungsstellung greift der
Schließzapfen 5 in die Schließzapfenaufnahme 9 und
der Schließzapfen 7 in die Schließzapfenaufnahme 10.
In einer ersten Freigabestellung liegt der Schließzapfen
5 benachbart neben dem Schließstück 6 vor, also außer-
halb der Schließzapfenaufnahme 9. Der Schließzapfen
7 liegt hingegen in dem Zwischenraum 11 vor, von wel-
chem eine eine Wand des Schließstücks 8 durchgreifen-
de Öffnung ausgeht. Durch diese Öffnung kann der
Schließzapfen 7 zum Öffnen und Schließen des Gebäu-
deverschlusselements 1 hindurch verlagert werden. In
einer zweiten Freigabestellung liegt der Schließzapfen 5
weiter beabstandet von dem Schließstück 6 und entspre-
chend von der Schließzapfenaufnahme 9 vor als in der
ersten Freigabestellung. Der Schließzapfen 7 greift hin-
gegen in der zweiten Freigabestellung in die Schließzap-
fenaufnahme 12 ein. In der ersten Freigabestellung ist
ein Drehöffnen und in der zweiten Freigabestellung ein
Kippöffnen des Gebäudeverschlusselements 1 möglich
beziehungsweise von der Beschlaganordnung 4 zuge-
lassen.
[0058] Es ist erkennbar, dass das Schließstück 6 und
das Schließstück 8 an unterschiedlichen Rahmenhol-
men 13 und 14 des ersten Rahmenelements 2 angeord-
net beziehungsweise befestigt sind. Die beiden Rahmen-
holme 13 und 14 beziehungsweise ihre Längsmittelach-
sen sind gegeneinander angewinkelt, in dem hier darge-
stellten Ausführungsbeispiel stehen sie senkrecht auf-
einander. Das Schließstück 6 ist hierbei weiter von dem

Rahmenholm 14 entfernt als das Schließstück 8 von dem
Rahmenholm 13. Zwischen dem Schließstück 6 und dem
Rahmenholm 14 ist eine Sensoranordnung 15 angeord-
net, nämlich in einer in dem ersten Rahmenelement 2
ausgebildeten Sensoranordnungsaufnahme 16, welche
hier lediglich angedeutet ist. Die Sensoranordnung 15 ist
hierbei in einer Verlagerungsrichtung des Schließzap-
fens 5 neben dem Schließstück 6 angeordnet, insbeson-
dere angrenzend an die Schließzapfenaufnahme 9.
[0059] Die Sensoranordnung 15 dient dem Erfassen
zumindest der Stellung des Schließzapfens 7. Hierzu
verfügt die Sensoranordnung 15 über einen Magnet-
feldsensor oder mehrere Magnetfeldsensoren und der
Schließzapfen 7 bevorzugt über einen Magnet. Die Sen-
soranordnung 15 ist derart angeordnet, dass der
Schließzapfen 5 in wenigstens einer seiner Stellungen,
nicht jedoch in allen Stellungen, insbesondere nicht in
der Verriegelungsstellung, über ihr oder zumindest ne-
ben ihr angeordnet ist. So übergreift der Schließzapfen
5 in der ersten Variante die Sensoranordnung 15 lediglich
in der Freigabestellung und/oder der weiteren Freigabe-
stellung, nicht jedoch in der Verriegelungsstellung. In der
Verriegelungsstellung ist der Schließzapfen in seiner
Verlagerungsrichtung vielmehr von der Sensoranord-
nung 15 beabstandet angeordnet. In der zweiten Vari-
ante wird der Schließzapfen parallel zu der Sensoran-
ordnung 15 verlagert. Insbesondere ist die Sensoranord-
nung 15 hierbei derart angeordnet, dass sie von dem
Schließzapfen bei einem Öffnen des Gebäudeverschlus-
selements 1, insbesondere bei einem Drehöffnen bezie-
hungsweise nur bei dem Drehöffnen, übergriffen wird.
[0060] Beispielsweise ist es vorgesehen, anhand einer
mittels des Magnetfeldsensors gemessenen Magnet-
feldstärke oder anhand von mittels des Magnetfeldsen-
sors gemessenen Magnetfeldstärken in unterschiedli-
chen Raumrichtungen auf die Stellung des Schließzap-
fens 5 zu schließen. Überschreitet die Magnetfeldstärke,
insbesondere in einer bestimmten Raumrichtung, einen
ersten Schwellenwert, ist jedoch kleiner als ein zweiter
Schwellenwert, welcher größer ist als der erste Schwel-
lenwert, so wird davon ausgegangen, dass der
Schließzapfen 5 in der Verriegelungsstellung vorliegt. Ist
die Magnetfeldstärke, insbesondere in der bestimmten
Raumrichtung, hingegen größer als der zweite Schwel-
lenwert, so wird auf das Vorliegen des Schließzapfens 5
in der Freigabestellung oder der weiteren Freigabestel-
lung erkannt. Ist die Magnetfeldstärke kleiner als der ers-
te Schwellenwert, so wird darauf erkannt, dass das Ge-
bäudeverschlusselement 1 geöffnet ist und insoweit ein
Offenzustand des Gebäudeverschlusselements 1 vor-
liegt. Grundsätzlich werden also die Magnetfeldstärke
oder - bevorzugt - die Magnetfeldstärken in unterschied-
lichen Raumrichtungen ausgewertet, um auf die Stellung
des Schließzapfens 5 und/oder auf den Öffnungszustand
des Gebäudeverschlusselements 1 zu schließen. Die
Sensoranordnung 15 ist entsprechend zusätzlich dazu
vorgesehen und ausgestaltet, einen Öffnungszustand
des Gebäudeverschlusselements 1 zu ermitteln, nämlich
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ob das Gebäudeverschlusselements 1 in einem Offen-
zustand oder in einem Geschlossenzustand vorliegt.
[0061] Beispielsweise ist es vorgesehen, dass zumin-
dest einer der Schwellenwerte während einer Betätigung
des Gebäudeverschlusselements 1, insbesondere einer
initialen Betätigung, adaptiert wird. Bevorzugt wird der
zweite Schwellenwert gleich der maximal gemessenen
Magnetfeldstärke gesetzt oder zumindest aus der maxi-
mal gemessenen Magnetfeldstärke ermittelt, insbeson-
dere während einer Betätigung des Gebäudeverschlus-
selements 1 beziehungsweise einer Verlagerung des
Schließzapfens 5. Der erste Schwellenwert kann in Ab-
hängigkeit von dem zweiten Schwellenwert gesetzt wer-
den, beispielsweise entspricht er dem zweiten Schellen-
wert multipliziert mit einem Faktor von kleiner als eins.
Er kann jedoch bevorzugt auch fest und unveränderlich
gewählt und entsprechend hinterlegt sein.
[0062] Die Sensoranordnung 15 ist in einem Sensor-
gehäuse 17 angeordnet, welches wiederum in der Sen-
soranordnungsaufnahme 16 vorliegt. Die Sensoranord-
nungsaufnahme 16 ist hierbei derart ausgestaltet, dass
sie die Sensoranordnung 15 und das Sensorgehäuse 17
zumindest größtenteils aufnimmt, insbesondere soweit,
dass lediglich eine Dichtung 18 des Sensorgehäuses 17
außerhalb der Sensoranordnungsaufnahme 16 vorliegt.
Die Dichtung 18 dient dem fluiddichten Verschließen der
Sensoranordnungsaufnahme 16, sobald das Sensorge-
häuse 17 in ihr angeordnet ist. Hierzu übergreift die Dich-
tung 18 die Sensoranordnungsaufnahme 16 bevorzugt
vollständig. Es kann vorgesehen sein, dass die Dichtung
18 eine Montagelippe 19 aufweist, welche bezüglich ei-
nes weiteren Bereichs der Dichtung 18 einfach ver-
schwenkbar ist und auch zum Abdichten der Sensoran-
ordnungsaufnahme 16 nicht beiträgt beziehungsweise
benötigt wird. Die Montagelippe 19 dient lediglich einem
einfachen Einbringen des Sensorgehäuses 17 in die
Sensoranordnungsaufnahme 16 und/oder einem einfa-
chen Entnehmen des Sensorgehäuses 17 aus der Sen-
soranordnungsaufnahme 16.
[0063] Die Figur 2 zeigt eine weitere schematische
Darstellung des Gebäudeverschlusselements 1. Auf die
vorstehenden Ausführungen wird vollumfänglich Bezug
genommen. Gezeigt sind nun zusätzlich der Schließzap-
fen 5 und der Schließzapfen 7, welche jeweils als Pilz-
schließzapfen ausgestaltet sind. Beide Schließzapfen 5
und 7 sind in der ersten Freigabestellung angeordnet.
Es ist erkennbar, dass beide Schließzapfen 5 und 7 Be-
standteil desselben Beschlagelements 20 sind, welches
hier als Eckumlenkung vorliegt. Über das Beschlagele-
ment 20 sind die Schließzapfen 5 und 7 antriebstech-
nisch miteinander verbunden, sodass bei einer Verlage-
rung des Schließzapfens 5 auch eine Verlagerung des
Schließzapfens 7 erfolgt und umgekehrt. Das Beschla-
gelement 20 ist vorzugsweise über eine Schubstange
mit einem Bedienelement des Gebäudeverschlussele-
ments 1 antriebstechnisch gekoppelt, bevorzugt über ein
Getriebe.
[0064] Die Figur 3 zeigt eine schematische Darstellung

des Schließzapfens 5, des Schließstücks 6 sowie der
Sensoranordnung 15 und des Sensorgehäuses 17. An-
geordnet ist der Schließzapfen 5 wiederum in der ersten
Freigabestellung, in welcher er oberhalb der Sensoran-
ordnung 15 vorliegt beziehungsweise diese übergreift.
Beispielsweise verfügt die Sensoranordnung 15 über ei-
ne Statusleuchte 21, die unterhalb einer Verjüngung 22
der Dichtung 18 angeordnet und entsprechend aus der
Außenumgebung des Gebäudeverschlusselements 1
gut erkennbar ist. Weiterhin erkennbar ist auch der Ma-
gnetfeldsensor 23, mittels welchem sowohl die Stellung
des Schließzapfens 5 als auch der Öffnungszustand des
Gebäudeverschlusselements 1 ermittelt wird.
[0065] Das Sensorgehäuse 17 verfügt über eine Ka-
beldurchführung 24, durch welche ein Datenkabel in das
Sensorgehäuse 17 einführbar und dort mit der Sensora-
nordnung 15 elektrisch verbindbar ist. Alternativ kann
das Bezugszeichen 24 auch eine Kabelaufnahme
und/oder eine Steckerbuchse bezeichnen. Das Sensor-
gehäuse 17 besteht aus zwei Gehäuseschalen, welche
mittels eines Scharniers 25 schwenkbar miteinander ver-
bunden sind. Das Scharnier 25 ermöglicht ein Auf- und
Zuklappen der beiden Gehäuseschalen. Insbesondere
wird bei einer Montage die Sensoranordnung 15 in einer
der Gehäuseschalen des Sensorgehäuses 17 angeord-
net und die jeweils andere Gehäuseschale zum fluiddich-
ten Einschließen der Sensoranordnung 15 zwischen den
Gehäuseschalen mittels des Scharniers 25 verwendet.
Das Scharnier 25 liegt bevorzugt als Filmscharnier vor.
[0066] Die beschriebene Ausgestaltung des Gebäu-
deverschlusselements 1 ermöglicht ein Erfassen sowohl
der Stellung des Schließzapfens 5 als auch des Öff-
nungszustands des Gebäudeverschlusselements 1 bei
gleichzeitig hoher Einbruchssicherheit. Dies wird durch
die Anordnung der Sensoranordnung 15 benachbart zu
dem Schließstück 6 erzielt, nämlich in Verlagerungsrich-
tung des Schließzapfens 5 neben dem Schließstück 6.
Hierzu ist die Sensoranordnungsaufnahme 16 in dem
ersten Rahmenelement 2 ausgebildet, sodass die Ver-
lagerung des Schließzapfens 5 durch die Sensoranord-
nung 15 nicht behindert wird.
[0067] Einerseits dient also der Schließzapfen 5 dem
Verriegeln des Gebäudeverschlusselements 1, anderer-
seits wird dennoch seine Stellung mithilfe der Sensora-
nordnung 15 beziehungsweise des Magnetfeldsensors
23 erfasst. Hierbei wird eine hohe Genauigkeit des Er-
fassens der Stellung des Schließzapfens 5 erreicht, in-
dem die Verlagerungsrichtung beziehungsweise ein Ver-
lagerungsweg des Schließzapfens 5 die Sensoranord-
nung 15 übergreift, sodass der Schließzapfen 5 in we-
nigstens einer seiner Stellungen, jedoch nicht in allen
Stellungen, insbesondere nicht in der Verriegelungsstel-
lung oberhalb der Sensoranordnung 15 angeordnet ist.

BEZUGSZEICHENLISTE

[0068]
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1 Gebäudeverschlusselement
2 erstes Rahmenelement
3 zweites Rahmenelement
4 Beschlaganordnung
5 Schließzapfen
6 Schließstück
7 Schließzapfen
8 Schließstück
9 Schließzapfenaufnahme
10 Schließzapfenaufnahme
11 Zwischenraum
12 Schließzapfenaufnahme
13 Rahmenholm
14 Rahmenholm
15 Sensoranordnung
16 Sensoranordnungsaufnahme
17 Sensorgehäuse
18 Dichtung
19 Montagelippe
20 Beschlagelement
21 Statusleuchte
22 Verjüngung
23 Magnetfeldsensor
24 Kabeldurchführung
25 Scharnier

Patentansprüche

1. Gebäudeverschlusselement (1) mit einem ersten
Rahmenelement (2), einem bezüglich des ersten
Rahmenelements (2) verlagerbaren zweiten Rah-
menelement (3) sowie einer Beschlaganordnung
(4), wobei die Beschlaganordnung (4) über einen an
einem der Rahmenelemente (2, 3) zwischen einer
Verriegelungsstellung und einer Freigabestellung
verlagerbar angeordneten Schließzapfen (5) und ein
an einem anderen der Rahmenelemente (2, 3) an-
geordnetes Schließstück (6) verfügt und das Gebäu-
deverschlusselement (1) durch Zusammenwirken
des Schließzapfens (5) mit dem Schließstück (6) ver-
riegelbar ist, wobei der Schließzapfen (5) bei ge-
schlossenem Gebäudeverschlusselement (1) in sei-
ner Verriegelungsstellung zum Verriegeln des Ge-
bäudeverschlusselements (1) in das Schließstück
(6) eingreift und in seiner Freigabestellung zum Ent-
riegeln des Gebäudeverschlusselements (1) abseits
des Schließstücks (6) angeordnet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Sensoranordnung (15) in
Verlagerungsrichtung des Schließzapfens (5) neben
dem Schließstück (6) angeordnet und dazu vorge-
sehen und ausgestaltet ist, eine Stellung des
Schließzapfens (5) mittels eines Magnetfeldsensors
(23) der Sensoranordnung (15) zu ermitteln.

2. Gebäudeverschlusselement nach Anspruch 1, da-
durch gekennzeichnet, dass in wenigstens einer
Stellung des Schließzapfens (5) die Sensoranord-

nung (15) zwischen dem Schließzapfen (5) und dem
das Schließstück (6) aufweisenden Rahmenele-
ment (2, 3) angeordnet ist.

3. Gebäudeverschlusselement nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Schließzapfen (5) zwischen der Verriege-
lungsstellung, der Freigabestellung und wenigstens
einer weiteren Freigabestellung verlagerbar ist, wo-
bei der Schließzapfen (5) in der Verriegelungsstel-
lung in das Schließstück (6) eingreift und in der Frei-
gabestellung und der weiteren Freigabestellung ab-
seits des Schließstücks (6) angeordnet ist.

4. Gebäudeverschlusselement nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Sensoranordnung (15) zusätzlich dazu vor-
gesehen und ausgestaltet ist, einen Öffnungszu-
stand des Gebäudeverschlusselements (1) zu ermit-
teln.

5. Gebäudeverschlusselement nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Schließzapfen (5) einen Magnet aufweist
oder magnetfrei ausgestaltet ist.

6. Gebäudeverschlusselement nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Sensoranordnung (15) eine Datenverar-
beitungseinrichtung aufweist, die zur Ermittlung der
Stellung des Schließzapfens (5) und/oder des Öff-
nungszustands des Gebäudeverschlusselements
(1) ausgestaltet ist und über eine Datenübertra-
gungsverbindung unmittelbar an eine Datenübertra-
gungsgegenstelle angebunden ist.

7. Gebäudeverschlusselement nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Datenübertragungsverbindung kabelge-
bunden ist und über ein Datenkabel verläuft, oder
dass die Datenübertragungsverbindung kabellos ist.

8. Gebäudeverschlusselement nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass der Schließzapfen (5) Bestandteil eines Be-
schlagelements (20) der Beschlaganordnung (4) ist.

9. Gebäudeverschlusselement nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Beschlagelement (20) einen mit dem
Schließzapfen (5) mechanisch gekoppelten weite-
ren Schließzapfen (7) aufweist, der in wenigstens
einer Stellung mit einem weiteren Schließstück (8)
zusammenwirkt, das an dem gleichen Rahmenele-
ment (2, 3) angeordnet ist wie das Schließstück (6).

10. Gebäudeverschlusselement nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
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dass das Beschlagelement (20) als Eckumlenkung
oder als Mittelverschluss vorliegt.

11. Gebäudeverschlusselement nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Sensoranordnung in einem Sensorgehäu-
se (17) angeordnet ist, das eine Kabeldurchführung
(24) für das Datenkabel aufweist.

12. Gebäudeverschlusselement nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Sensoranordnung (15) und/oder das Sen-
sorgehäuse (17) in einer in dem entsprechenden
Rahmenelement (2, 3) ausgebildeten schlitzförmi-
gen Sensoranordnungsaufnahme (16) angeordnet
ist.

13. Gebäudeverschlusselement nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass das Sensorgehäuse (17) eine Dichtung (18)
aufweist, die die Sensoranordnungsaufnahme (16)
bei darin angeordnetem Sensorgehäuse (17) fluid-
dicht verschließt.

14. Gebäudeverschlusselement nach einem der vorher-
gehenden Ansprüche, dadurch gekennzeichnet,
dass die Dichtung (18) die Sensoranordnungsauf-
nahme (16) bei Anordnung des Sensorgehäuses
(17) in der Sensoranordnungsaufnahme (16) voll-
ständig übergreift.

15. Verfahren zum Betreiben eines Gebäudeverschlus-
selements (1), insbesondere eines Gebäudever-
schlusselements (1) nach einem oder mehreren der
vorhergehenden Ansprüche, wobei das Gebäude-
verschlusselement (1) über ein erstes Rahmenele-
ment (2), ein bezüglich des ersten Rahmenelements
(2) verlagerbares zweites Rahmenelement (3) sowie
eine Beschlaganordnung (4) verfügt, wobei die Be-
schlaganordnung (4) über einen an einem der Rah-
menelement (2, 3) zwischen einer Verriegelungs-
stellung und einer Freigabestellung verlagerbar an-
geordneten Schließzapfen (5) und ein an einem an-
deren der Rahmenelemente (2, 3) angeordnetes
Schließstück (6) verfügt und das Gebäudever-
schlusselement (1) durch Zusammenwirken des
Schließzapfens (5) mit dem Schließstück (6) verrie-
gelbar ist, wobei der Schließzapfen (5) bei geschlos-
senem Gebäudeverschlusselement (1) in seiner
Verriegelungsstellung zum Verriegeln des Gebäu-
deverschlusselements (1) in das Schließstück (6)
eingreift und in seiner Freigabestellung zum Entrie-
geln des Gebäudeverschlusselements (1) abseits
des Schließstücks (6) angeordnet ist, dadurch ge-
kennzeichnet, dass eine Sensoranordnung in Ver-
lagerungsrichtung des Schließzapfens (5) neben
dem Schließstück (6) angeordnet ist und eine Stel-
lung des Schließzapfens (5) mittels eines Magnet-

feldsensors (23) der Sensoranordnung (15) ermit-
telt.
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